
SsSammımen VOo der Uk.-Theologie Im eo Stu- blikationen geäußerten Gedanken ZUS  INmenNn-
dium, Schlüter ber ökumenischen Reli- faßt; twa fragt, ob der aps Hindernis der
gionsunterricht, Geller über Mischehenpa- Hiılfe für die FEinheit der Christen sel, ob die Ekin-
storal, der Hg ZUSam mıit Hedwig eyer- heit der ('hrıisten Gefährdung der Bereicherung
iılmes über die ökumenische Bedeutung der des Glaubens sel, Identitätsverlust, wıe Lefebvre
Frauenfrage, un uch die Ausländer In der BRD und manche mit ihm menmnen. Nachdem die
als ökumenische Herausforderung werden nıicht Bulle Leos ‚‚Exsurge Domine‘“ zıtiert e€e, In
VEILBESSCH. kın Anhang VO  — Fischer skizziert der der aps definierte, ‚‚Ketzer verbrennen,
die wichtigsten Stationen der ökumenischen entspreche dem iıllen des eiligen Geistes’‘,
Bewegung seıit 1910, exzellente Kegister (Litera- meınt CI“: ‚‚Man müßte diejenigen fragen, dıe das
{ur, Sachen, Autoren) eschließen den Programm der Identität der katholischen Kirche
Es fällt schwer, 1eSs der das aQus dem reichen In- auf ihre Fahnen schreiben, ob SIE sich etwa muit
halt des Werkes hervorzuheben der kritisie- diesen Formen des Petrusamtes, das Inquisition
Ien Instruktiv ıst die Studie Stobbes über den un Ketzerverbrennung ın den Dienst des lau-
Machtfaktor zwischen den Konftessionen bens gestellt hat, identifizieren wollen. Sind WIT
190-237) Zu begrüßen ist auch, da{s der Spin- NIC| froh, dafß diese Iradıtion vorbei ıst und sich
tualıtät eın Kap gewidmet wird, nachdem das hoffentlich NIC| wiederholt?‘ Am Schlufß
Okumenismusdekret 1ım Anschlufß Coutu- provozıiert mıiıt der Frage, auf die .. BArl nıcht

leicht ist, iıne Antwort Z geben”‘rier den edanken des QOQecumenismus spirıtua-
lis aufgegriffen hat Sosehr die Theologie die ‚Würde esus eute aus der Kırche austreten””,
Konvergenzen zwischen den Konfessionen un weil ın der Kırche Vo heute sich, Sseın Werk
die Konsense markiert, stellt Voss test ‚‚Alle und Se1in Vermächtnis nN1IC. mehr erkennt? Zu
theologische Arbeit aber wird unwirksam blei- vorschnellen Antworten assen sich dabei MNCULC
en, wenn G1E VO spirituellen Kontext der g - Fragen tellen, cdie Antworten vorbereiten, aQus
schichtlichen Ausdrucksformen des Glaubens denen sich rst wieder eine Ermutigung zum
abstrahiert“ Irrtümlich wird ın diesem Zu- Glauben gewinnen läßt
sammenhang Dantine als reformierter Theologe G raz Johannes Kauer
bezeichnet Dankbar ist Ian auch für die
anonistischen Erörterungen samıt der Feststel- RCHENRECHlung, daß das Kırchenrecht ‚‚welıtaus bewegli-
cher ist, als INan ıhm vielleicht zutraut“ Das kanonistische Kırchenbildalso MOVveatur OC1u8! Auch Mays letzte Seiten
‚„„‚VOm innerchristlichen um innerreligiösen [ )ha- UOom Odex lurıs Canonicı his UM Beginn des Vatıca-
10g  04 ICS Mill Mosiem in der sind äaußerst 1UM Secundum. ıne historisch-systematische
wertvoll mıiıt dem Hınweils, ‚‚dafß das aufmerk- Untersuchung. (AIV un 293) Erfurter Theaol.

Studien, 5St.-Benno-V., Leipzig 1978SAarine Eingehen auf andere Glaubensweisen die Brosch. 23.50.eıgene Tradition ıIn Licht erscheinen Jläßt,
bisher übersehene Aspekte offenbart un die Kirchliche und staatliche Gesetze sind derart ın
l1g1öse Überzeugung stär. den gesellschaftlichen Kontext eingebunden,
G raz Johannes Bauer dafs S1IE einerseıts ın der Gesellschaft vorhandene

An- un kinsichten wiedergeben, andererseits
selbst ın mannigfacher Weise auf diese FEinflußHEINRICH, Glaube und Kırche Im AUSSE- nehmen. In diesem Verhältnis VOoO  — wechselseiti-henden Don-Bosco-V., München SEr Abhängigkeit Ma 65 mitunter schwer sSe1N,1979 Ppb 19.80. exakt Ursache und Wirkung auseinanderzuhal-

In einer erfreulich klaren Sprache und theolo- ten In der vorliegenden Studie wird der Versuch
ZISC wohltundiert vermögen die hier IM- unternommen, den Kirchenbildern nachzuge-
melten Vorträge des bekannten Münchner hen, die die Kanonistik In der Zeit von der Pro-
(ikumenikers AUuUSs konfessioneller, traditionali- mulgation des C: bis zu Vatiıkanum
stischer und pessimistischer Enge herauszufüh- beeinflußt hat bzw Von denen S1IE celbst beein-
Ien Zunächst vendet sich der Gottesfrage Z flußt wurde. stellt sich Iso die rage Welche
die mıiıt der Sinnfrage verbindet und als Beitrag Bilder, Vorstellungen und Modelle VOoO Kirche
ZUmMm achdenken über den Satz verstanden WI1S- sind 1 fraglichen Untersuchungszeitraum ın
semn will: ‚‚Gott wWar früher weniger lebendig, als der Kanonistik feststellbar, VOoO welchen Quellen
Nan glaubte, und CT ıst heute weniıger tot, als oft werden diese gespeist nd weiche rechtlıchen
gesagt wird” 29) eıter versucht ıne 1tUua- Konsequenzen werden a diesen Kirchenbil-
tionsbestimmung Un Religion un christlichem dern gezogen? Be1l dieser reizvollen un nicht
Gilauben (30-74) die er mıit einem ökumenischen immer eichten Untersuchun kommen dem Vf
Ausblick schliefßt: ott hat die Christen durch eın seine mıit S  —.  cherem riff Leit inıen und Zusam-

Denken ihre größere Gemeinsamkeit CET- menhänge erfassende 5Systematik wıe auch as
kennen lassen, die ın der Praxıs 1 ınn VOoO  - KOöm Detail N1IC scheuende Akribie zustatten
15; verlangt: ‚„‚Nehmt einander an  e& h A, Was den Untersuchungszeitraum anlangt, ö50
wa eint! Nicht WwWas eint, sondern Was trennt, siınd die ım Vorwort angegebenen Eck ınkte
mnmuß sich rechtfertigen!”‘ 73) 1917 und 1962 ebenso wıe der Titel des Buc 1n-
Der Hauptteil ist den Fragen der (Ikumene g- soferne irreführend, als 1 systematischen Teil
vidmet 75-165), worın seine ın größeren Pu- des Buches annn nıcht bloß der Beginn des Vat
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sammen von der Ok.-Theologie im theol. Stu­
dium, R. Schlüter über ökumenischen Reli­
gionsuntenicht, H. Geiler über Mischehenpa­
storal, der Hg. zusammen mit Hedwig Meyer­
Wilmes über die ökumenische Bedeutung der 
Frauenfrage, und auch die Ausländer in der BRD 
als ökumenische Herausforderung werden nicht 
vergessen. Ein Anhang von M. Fischer skizziert 
die wichtigsten Stationen der ökumenischen 
Bewegung seit 1910, exzellente Register (Litera­
tur, Sachen, Autoren) beschließen den Bd. 
Es fällt schwer, d ies oder das aus dem reichen ln­
halt des Werkes hervorzuheben oder zu kritisie­
ren. Instruktiv is t die Studie Stobbes über den 
Machtfaktor zwischen den Konfessionen 
(190-237). Zu begrüßen ist auch, daß der Spiri­
tualität ein Kap. gewidmet wird, nachdem das 
Okumenismusdekret im Anschluß an P. Coutu­
rier den Gedanken des Oecumenismus spiritua­
lis aufgegriffen hat. Sosehr die Theologie die 
Konvergenzen zwischen den Konfessionen und 
d ie Konsense markiert, stellt Voss fest: ,,Alle 
theologische Arbeit aber wird unwirksam blei­
ben, wenn sie vom spirituellen Kontext der ge­
schichtlichen Ausdrucksformen des Glaubens 
abstrahiert" (341) . Irrtüm lich wird in diesem Zu­
sammenhang Dantine als reformierter Theologe 
bezeichnet (345). Dankbar ist man auch für die 
kanonistisch en Erörterungen samt der Feststel­
lung, daß das Kirchenrecht „ weitaus bewegli­
cher ist, als man ihm vielle icht zutra ut" (375), 
also moveatur ocius! Auch Mays letzte Seiten 
,, vom innerchristlichen zum innerreligiösen Dia­
log" (1,5 Mj!l. Moslem in der BRD!) sind äußerst 
wertvoll mit dem Hinweis, ,,daß das aufmerk­
same Eingehen auf andere Glaubensweisen die 
eigene Tradition in ne uem Licht erscheinen läßt, 
bisher übersehene Aspekte offenbart und die re­
ligiöse Überzeugung stä rkt" (341). 
Graz fohm111es B. Bauer 

FRJES HEINRICH, Glaube u11d Kirche im ausge­
he11de11 20. J/1. (175.) Don-Bosco-V., München 
1979. Ppb. DM 19.80. 
In einer erfreulich klaren Sprache und theolo­
gisch wohlfundiert vermögen die hier gesam­
melten Vorträge des bekannten Münchner 
Okumenikers aus konfessioneller, traditionali­
stischer und pessimistischer Enge herauszufüh­
ren. Zunächst wendet sich F. der Gottesfrage zu, 
die er mit der Sinnfrage verbindet und als Beitrag 
zum Nachdenken über den Satz verstanden wis­
sen will: ,,Gott war früher weniger lebendig, als 
man glaubte, und e r is t heute weniger tot, als oft 
gesagt wird" (29) . Weiter versucht F. eine Situa­
tionsbestimmung von Religion und christlichem 
Glauben (30-74), die er mit einem ökumenischen 
Ausblick schließt: Gott hat die Christen durch ein 
neues Denken ihre größere Gemeinsamkeit er­
kennen lassen, die in der Praxis im Sinn von Röm 
15, 7 verlangt: ,,Nehmt einander an", d. h. ,,Tut, 
was eint! Nicht was eint, sondern was trennt, 
muß sich rech tfertigen!" (73). 
Der Haupttei l ist den Fragen der Okumene ge­
widmet (75-165), worin F. seine in größeren Pu-
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blikationen geäußerten Gedanken zusammen­
faßt; etwa fragt, ob der Papst Hindernis oder 
Hilfe fü r die Einheit der Christen sei, ob die Ein­
heit der Christen Gefährdung oder Bereicherung 
des Glaubens sei, Identitätsverlust, wie Lefebvre 
und manche mit ihm meinen. Nachdem F. die 
Bulle Leos X. ,,Exsurge Domine" zitiert hatte, in 
der der Papst definierte, ,,Ketzer verbrennen, 
entspreche dem Willen des Heiligen Geistes", 
meint er: ,,Man müßte diejenigen fragen, die das 
Programm der Identität der katholischen Kirche 
auf ihre Fahnen schreiben, ob sie sich etwa mit 
diesen Formen des Petrusamtes, das Inquisition 
und Ketzerverbrennung in den Dienst des Glau­
bens gestellt hat, identifizieren wollen. Sind wir 
nicht froh, daß diese Tradition vorbei ist und sich 
hoffentlich nicht wiederholt?" (131). Am Schluß 
provoziert F. mit der Frage, auf die „es gar nicht 
so leicht ist, eine Antwort zu geben" (166): 
,, Würde Jesus heute aus der Kirche a ustreten", 
weil er in der Kirche von heute sich, sein Werk 
und sein Vermächtnis nicht mehr erkennt? Zu 
vorschnellen Antworten lassen sich dabei neue 
Fragen stellen, d ie Antworten vorbereiten, aus 
denen sich erst wieder eine Ermutigung zum 
Glauben gewinnen läßt. 
Graz Joha11 nes B. Bauer 

KIRCHENRECHT 

TIMPE NICOLAUS, Das ka11011istisc/1e Kirche11bild 
vom Codex luris Ca11011ici bis wm Begi1111 des Vatica-
1111m Secimdum. Eine historisch-systematische 
Untersuchung. (XIV und 293). Erfurter Theo!. 
Studien, Bd. 36) St. -Benno-V., Le ipzig 1978. 
Brosch. M 23.50. 

Kirchliche und staatliche Gesetze sind derart in 
den gesellschaftlichen Kontext eingebunden, 
daß sie einerseits in der Gesellschaft vorhandene 
An- und Einsichten wiedergeben, andererseits 
selbst in mannigfacher Weise auf diese Einfluß 
nehmen. In diesem Verhältnis von wechselseiti­
ger Abhängigkeit mag es mitunter schwer sein, 
exakt Ursache und Wirkung auseinanderzuhal­
ten. Ln der vorliegenden Studie wird der Versuch 
unternommen, den Kirchenbildern nachzuge­
hen, die die Kanonistik in der Zeit von der Pro­
mulgation des CIC (1917) bis zum II. Vatikanum 
beeinflußt hat bzw. von denen sie selbst beein­
flußt wurde. T. stellt sich also d ie Frage: Welche 
Bilder, Vorstellungen und Modelle von Kirche 
sind im fraglichen Untersuchungszeitraum in 
der Kanonistik feststellbar, von welchen Quellen 
werden diese gespeist und welche rechtlich en 
Konsequenzen werden aus diesen Kirchenbil­
dern gezogen? Bei dieser reizvollen und nicht 
immer leichten Untersuchung kommen dem Vf. 
seine mit sicherem Griff Leitlin ien und Zusam­
menhänge erfassende Systematik wie auch das 
Detail nicht scheuende Akribie zustatten. 
Was den Untersuchungszeitraum an langt, so 
sind d ie im Vorwort (V) angegebenen Eckpunkte 
1917 und 1962 ebenso wie der Titel des Buches in­
soferne irreführend, als im systematischen Teil 
des Buches dann nicht bloß der Begi1111 des U. Vat. 



Konzils (1962) sondern dessen gesamter Verlauf nen, ber nıcht vollzogenen kEhe suchen se1l
un damit uch alle Konzilsdekrete einbezogen Konkret gng dabei die Untersuchung VoO
wurden. Diese erweiıterte Darstellung ıst durch- 10 päpstl. ekretalen (8 exte Alexanders 1L., je
AauUSs begrüßen, denn ansonsten könnte Ja ohl eın exX Urbans II1 und lemens’ 111.), In denen
die rage aufgeworfen werden, welchen 1nnn N verschiedene Autoren ıIn unterschiedlicher We1i-

aben soNte, ıne Untersuchung wıe dıe vorlie- 5 mıiıt mehr der weniıger großer Bestimmtheit
gende 1mM re 1978 publizieren, hne die BC- eine derartige Dispens sehen der zumiıindest
samten, für das Untersuchungsthema einschlä- vermuten. Die Untersuchung ergab eindeutig,gıgen Aussagen des Konzils, insbesondere aber da{fs der rechtsgeschichtliche des Ursprungsdie Dogmatische Konstitution ‚‚Lumen SeN- der päpstl. Dispens VO  - der nıicht vollzogenentium  : (1964) und die Pastoralkonstitution ‚‚Gau- Ehe Im Pontihikat Alexanders I1T (1159-1181) V
1UmM spes”” (1965) heranzuziehen.
Von den verschiedenen Methoden, die sich

suchen ıst, näherhin ın der Endsynthese dieses
Papstes hinsichtlich der Entstehung des kEhe-

bei der Bewältigung der gestellten Aufgabe all- bandes, laut der ıne wahre, sakramentale Ehe
boten, einer rein historischen namlich oder einer bereits durch den „‚‚CONSCNSU de praesent1” m ]a
ideengeschichtlichen, hat sıch für etztere ent- lein entsteht, deren olle Unauflöslichkeit iedoch
schieden, wobei ihm gerade hierin eın gutes (38» VOT dem geschlechtlichen Ehevollzug 1OC nıcht
Spür Z bescheinigen ist Denn auf diese Weise gegeben ıst Die Auflösungsgewalt selbst zieht
können dıie Leitlinien einer Entwicklung plasti- der aps an sich, hat eın klares Bewußtsein
scher hervorgehoben werden, als ( bei reıin hi- dieser seiner Vollmacht
storischer Darstellung möglich ware. Aus den Dekretalen konnten konkreteZwei Kirchenbilder sınd > die 1m Untersu-
chungszeitraum vornehmlich die Kanonistik be-

einer päpstl. Dıis en nachgewiesen werden,
Aaus dem Pontifi Alexanders I1., einer AauSsherrschten: Das insbesondere 1ın apologetischer dem Pontifikat Alexanders I, eiıner aQus demAuseinandersetzung mıt dem aa gewachsene Pontifikat Urbans I1 (1185-1187). In diesen lex-Bild Von der Kıirche als übernatürlicher soctietas

perfecta und das sakramentale Kırchenbild Kırche ten tinden sich jeweils alle Elemente des spateren
als Leib Christi, Kirche als Ursakrament) Bel der Rechtsinstitutes: liegt iıne gültige Ehe VOT;

diese Ehe ıst nıcht vollzogen; unftier Vorausset-Zeichnung dieser Strömungen äßt NIC ur des Nichtvollzuges wird die FEhe kraftdie einzelnen Kanonisten mıt ihren Vorstellun- päpstl!. Vollmacht gnadenhalber dem Bande
gen VON den jeweilligen Kirchenbildern Zzu Orte ach gelöst; die FErlaubnis einer Ehe ıst ınkommen, sondern versteht auch, rechts-
un theologiegeschichtliche Hintergründe auf- dieser Dispens mitenthalten. Ebenso wird deut-

lıch, daß diese Lösung 11U auf rund eineszuhellen. S0 entste eın lesenswerter Beitrag schwerwiegenden Grundes gegeben wird.
Ar Entwicklungsgeschichte des kırchlichen
Selbstverständnisses, SO Wwelıt dieses für die Ka- [)as Nnsitu der ‚‚dispensatio rah“” freilich
nONIıSU VO  - Belang iıst ankenswerterweise damals noch keine terminologische und rechts-
werden ımmer wieder uch die konkret-rechtli- systematıische Festlegung gefunden: zweimal

iırd ZW ar ausdrücklich VO  —; ‚„„‚Dispens” 1m hierchen Deduktionen aufgewiesen, die sich aQaUS den
gemeılnten Sinne gesprochen, eın anderes Malverschiedenen Leitbildern Von Kirche ergeben.Während die Societas-perfecta-Lehre den primä- allerdings erscheint die Dispens im Gewande e1

Akzent auf das Gemeimwohl verlegte un ın NeT ‚‚Dissimulation”, bei Urban I1 schliefslich
einer gewlssen kEinseitigkeit die Bedeutung des wiıird SIE ohne ıne nähere begriffliche Bestim-
päpstlichen Primats hervorhob, rückt das sakra- erteilt. Außerdem drücken sich die Texte
mentale Kirchenbild Ü, mehr die Subsidiarität auch anderer Begriffe, wıe sponsalıa, COMSUM-

un die des Bischofskollegiums als tra-
1 Diese Umstände bereiten einer zutreffenden
maho u a nicht ımmer mıit etzter Eindeutigkeit

gende Verfassungselemente ın den Vorder-
grund. Von dieser Basıs aus auch ıIn Interpretation oft erhebliche Schwierigkeiten: S1IE
einem kurzen Schlußteil die kntwick- erleichterten daher uch durch Umdeutung der

exie Im Sinne spaterer Gesetzgebung undlungslinien des I1 Vat Konzils aufzuzeigen, das Kechtsübung die Eliminierung dieses Institutes,ın seiner Ekklesiologie ZWaT grundsätzlich
sakramentalen Kirchenbild SC ra ist, edoch dafß dieses au der Übung spaterer Päpste
uch die posiıtıiven Aspekte frü IeT Kirchenbil- überhaupt verschwindet. Bezeichnend für diese
der verarbeitet Entwicklung ıst die Textfassung In den Dekreta-

len Gregors (1227-1241) Erst unter MartinDie Arbeit stellt ınen wertvollen Beitrag Hır die (1417-1431) erlebt eıne Wiedergeburt und Ze-kanonistische Ekklesiologie dar.
Linz Bruno0 Primetshofer wınnt ın der Folgezeit seinen endgültigen Platz

1Im Eherechtssystem der Kirche.
Diese Arbeit wurde als Dıissertation der Kano-er Ursprung des Rechtsin-

stitutes der päpstlıchen Dıispens der nicht vollzo- nıstischen akultä der Päpstl. Universität (3re-

SCHEN Fhe. (Analecta Gregoriana 215) (XX gorlana ın Kom eingereicht. Dem VE ist A dieser
nıt großem Fleiß un wissenschaftlicher ründ-226.) Universitä Gregoriana, Roma 1980 lichkeit durchgeführten Untersuchung Zu tu-Kart Lit lleren. Der Beurteilung ‚5Sum Cu laude*‘‘

stellte sıch Cdie Frage, der Ursprung der muß voll und 5Aanz beigepflichtet werden. Neben
dem Rechtshistoriker annn uch der Praktiker ıInpäpstlichen Dispens VO  — ıner geschlosse-
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Konzils (1962), sondern dessen gesamter Verlauf 
und damit auch alle Konzilsdekrete einbezogen 
wurden. Diese erweiterte Darstellung ist durch­
aus zu begrüßen, denn ansonsten könnte ja wohl 
die Frage aufgeworfen werden, welchen Sinn es 
haben sollte, eine Untersuchung wie die vorlie­
gende im Jahre 1978 zu publizieren, ohne dfo ge­
samten, für das Untersuchungsthema einschlä­
gigen Aussagen des Konzils, insbesondere aber 
die Dogmatische Konstitution „ Lumen gen­
tium" (1964) und die Pastoralkonstitution „ Gau­
d ium et spes" (1965) heranzuziehen. 
Von den verschiedenen Methoden, d ie sich T. 
bei der Bewältigung der gestellten Aufgabe an­
boten, einer rein historischen nämlich oder einer 
ideengeschichtlichen, hat e r s ich für letztere ent­
schiede n, wobei ihm gerade hierin ein gutes Ge­
spür zu bescheinigen is t. Denn auf d iese Weise 
können die Leitlinien einer Entwicklung plasti­
scher hervorgehoben werden, als es bei rein hi­
storischer Darstellung möglich wäre. 
Zwei Kirchenbilder sind es, die im Untersu­
chungszeitraum vornehmlich die Kanonistik be­
herrschten: Das insbesondere in apologetischer 
Auseinandersetzung mit dem Staat gewachsene 
Bild von der Kirche als übernatürlicher societas 
perfecta und das sakrame11tale Kirche11bild (Kirche 
als Leib Christi, Kirche als Ursakrament). Bei der 
Zeichnung diese r Strömungen läßt T. nicht nu r 
die einzelnen Kanonisten mit ihren Vorstellun­
gen von den jeweiligen Kirchenbildern zu Worte 
kommen, sondern e r versteht es auch, rechts­
und theologiegeschichtliche Hintergründe a uf­
zuhe llen. So entsteht ein lesenswerter Beitrag 
zur Entwicklungsgeschichte des kirchlichen 
Selbstverständnisses, soweit dieses fü r die Ka­
nonistik von Belang ist . Dankenswerterweise 
werden immer wieder auch die konkret-rechtli­
che n Deduktionen aufgewiesen, die sich aus den 
verschiedenen Le itbildern von Kirche ergebe n. 
Während die Societas-perfecta -Lehre den primä­
ren Akzent auf das Gemeinwohl verlegte und in 
einer gewissen Einseitigkeit d ie Bedeutung des 
päpstlichen Primats hervorhob, rückt das sakra­
mentale Kirchenbild u. a. mehr die Subsidiarität 
und die Rolle des Bischofsko llegiums als tra­
gende Verfassungselemente in den Vorder­
grund. Von diese r Basis aus vermag T. auch in 
einem kurzen Schlußteil die neuen Entwick­
lungslinien des II. Vat. Konzils a ufzuzeigen, das 
in seiner Ekklesiologie zwar grundsätzlich vom 
sakramentalen Kirchenbild geprägt ist, jedoch 
auch die positiven Aspekte früherer Kirchenbil­
de r verarbeitet. 
Die Arbeit stell t einen wertvollen Beitrag für die 
kanonisti sche Ekklesiologie dar. 
Li11z Bn1110 Primetslwfer 

SAURWEIN ERICH, Der Urspr1111g des Rechtsin­
stitutes der päpstlichen Dispe11s von der 11icht vollzo­
ge11e11 Ehe. (Analecta Gregoriana 215) (XX. u. 
226.) Ed . Universita Gregoriana, Roma 1980. 
Karl. Lit. 15. 000. 

S. stellte sich die Frage, wo der Ursprung de r 
päpstlichen Dispens von einer zwar geschlosse-

nen, aber nicht vollzogenen Ehe zu suchen sei. 
Konkret ging es dabei um die Untersuchung von 
10 päpstl. Dekretalen (8 Texte Alexanders lll. , je 
ein Text Urbans III . und Clemens' Ul.), in denen 
verschiedene Autoren in unterschiedlicher Wei­
se, mit mehr oder weniger großer Bestimmtheit 
eine derartige Dispens sehen oder zumindest 
verm uten. Die Untersuchung ergab eindeutig, 
daß der rech tsgeschichtliche Ort des Ursprungs 
der päpstl. Dispens von der nicht vollzogenen 
Ehe im Pontifikat Alexanders III. (1159-1181) zu 
suchen ist, nähe rhin in der Endsynthese d ieses 
Papstes hinsichtlich der Entstehung des Ehe­
ba ndes, laut der eine wahre, sakrame ntale Ehe 
bereits durch den „Consensus de praesenti" a l­
lein ents teht, deren vo lle Unauflöslichkeit jedoch 
vor dem geschlechtlichen Ehevollzug noch nicht 
gegeben ist. Die Auflösungsgewalt selbst zieht 
de r Papst an sich, er hat ein klares Bewußtsein 
dieser seiner Vollmacht. 

Aus den 10 Dekretalen konnten 4 konkrete Fälle 
eine r päpstl. Dispens nachgewiesen werden, 3 
aus dem Pontifikat Alexanders III. , einer aus 
dem Pontifikat Alexanders III. , einer aus dem 
Pontifikat Urbans m. (1185-1187). In diesen Tex­
ten finden sich jeweils alle Elemente des späteren 
Rechtsinstitutes: es liegt eine gültige Ehe vor; 
diese Ehe ist nicht vollzogen; unter Vorausset­
zung des Nichtvollzuges wird die Ehe kraft 
päpstl. Vollmacht gnadenhalber dem Bande 
nach gelöst; die Erlaubnis einer neuen Ehe ist in 
dieser Dispe ns miten thalten. Ebenso wird deut­
lich, daß diese Lösung nur auf Grund eines 
schwerwiegenden Grundes gegeben wird. 
Das Institut de r „ dispensatio rati" hatte frei lich 
damals noch keine terminologische und rechts­
systematische Festlegung gefunden: zweimal 
wird zwar a usdrücklich von „Dispens" im hier 
gemeinten Sinne gesproche n, ein anderes Mal 
a llerdings erscheint die Dispens im Gewande ei­
ne r „ Dissimulation", bei Urban III. schließlich 
wird sie ohne eine nähere begrifflich e Bestim­
mung erteilt. Außerdem drücken sich d ie Texte 
auch anderer Begriffe, wie sponsalia, consum­
matio u. a. nicht immer mit letzter Eindeutigkeit 
aus. Diese Umstände bereiten einer zutreffenden 
Inte rpretation oft e rhebliche Schwierigkeiten: sie 
erleichterten daher a uch durch Umdeutung der 
Texte im Sinne späterer Gesetzgebung und 
Rechtsübung die Eliminierung d ieses Institutes, 
so daß dieses aus der Obung späterer Päpste 
überhaupt verschwindet. Bezeichnend für diese 
Entwicklung ist die Textfassung in den Dekreta­
len Gregors IX. (1227-1241) . Erst unter Martin V. 
(1417-1431) erlebt es eine Wiedergeburt und ge­
winnt in der Folgezeit seinen endgültigen Platz 
im Eherechtssystem der Kirche. 

Diese Arbeit wurde als Dissertation an der Kano­
nis tischen Fakultät der Päpstl. Universität G re­
goriana in Rom e ingereicht. Dem Vf. ist zu dieser 
mit großem Fleiß und wissenschaftlicher Gründ­
lichkeit durchgeführten Untersuchung zu gra tu­
lieren. Der Beurteilung „summa cum laude" 
muß voll und ganz beigepflichtet werden. Neben 
dem Rechtshistoriker kan n auch der Praktiker in 
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